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4. Kapitel.

Die Regelung der Baugrundftücke.

(Umlegung, Zufammenlegung, Eineignung.)

La;;6der In Abfchn. 2, Kap. 3 wurden die Grundfzitze erörtert, welche bei der Bildung

Bauneue derBauf’cellen, d. h. bei der Eintheilung der Baublöcke in einzelne Grundflücke

fcsllirszszm' anzuwenden find. ' Die Anwendung if°c leicht,

' wenn der Block im Befitze eines einzigen Eigen-

thümers fich befindet, wird aber fchwierig und bei

mangelhafter Gefetzgebung geradezu unausführbar,

wenn der Block lich aus einer Vielheit von Par-

cellen zufammenfetzt, die nach Gefialt und Lage

zum Bebauen mehr oder weniger ungeeignet find

und verfchiedenen Eigenthümern gehören.

Befieht die Schwierigkeit nur darin, dafs die

Grundf’cücke zwar regelmäfsige Figuren bilden,

aber unter fpitzen Winkeln auf die Strafse ftofsen,

fo läfft fich die gefehloffene Bebauung noch zur

Noth entweder fo einrichten, dafs die Gebäude-

fronten in die Fluchtlinie gefetzt und die Schief-

winkeligkeit nach) Möglich- ’ *

keit im Grundrifs der Räume
überwunden wird, oder der-

art, dafs rechtwinkelige Ge-

bäude errichtet werden, deren

Fronten faigeförmig oder —

wie es bei der Cavallerie

heifst — m éc/zelon zur

Strafse ftehen. Erfieres wird

in den meifiten Bauordnungen

Fig. 51 6.

 

 

Schiefe Grundf‘cückslage an der

Akz'nric/w—Allee zu Aachen.

Fig. 517.
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verlangt; Letzteres if’c in alten Ungeordneter Baublock.

Städten (z. B. Nürnberg) zu? Fig. 5,3.
weilen reizvoll unter Anord- „ „ es 17 34 an 32

nung von Erkern und Altanen 15 5 P q ‘ R H

ausgeführt (vergl. auch Fig. “ ”
516), if’c aber im Allgemeinen ” G
für moderne Städte wegen „ c ‚ K».L wu 11 s 'n „
der fich bildenden Schmutz-

winkel und dunklen Rück- ” E , ‚
fprünge ungeeignet. Die bei 17 pa ' “ “'

gefehloffener Bebauung vor- „ 8 „ „ -„ „ „„ M

tretenden rohen Giebel- Geordneter Baublock,

mauern find empfindlich erzielt durch Umlegen der in Fig. 517 angegebenen Grundftücke.
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wu‘su" % 1 ' } : : : :
fiörend, felbf’c dann, wenn die

Grundf’cückseinfriedigungen
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planmäßig vereitelt mit Rückficht auf feine an anderer Stelle liegenden Intereffen, 1
welche den Auffchlufs des neuen Baublocks für ihn zur Zeit unerwünfcht machen;
oder in der Abficht,

ein Hindernifs (ein a—J
»Sperrfort«) zu bil- // “

den, welches die an-

deren Betheiligten, um

endlich zum Ziele zu

gelangen, mit theurem

Gelde auskaufen müf-

fen! Durch folchen \

fchmutzigen Eigen- '
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nutz if’c —— Mangels \___r_ @ %

einer gefetzlichen \' = € 3
‚S'.

Regelung — das Fort- ' L\ " & ‚ii
fchreiten des Städte % ä /* 33 .?
baues oft behindert. ‘“é*\ %
Der Gute leidet hilf- é * J{ ';

\__‚\‘ >.“ £
105 unter dem böfen

Nachbar; und wenn

fchliefslich Geld und ‚
Lift die Hinderniffe /
befeitigt haben oder

wenn durch kof’cfpie-

ligen Zufammenkauf

der Befitz vereinigt
iPc, dann leidet die

Gefamrntheit durch

eine an fich unbe—

gründete Preisf’ceige-

rung des Baugrundes

und der Miethen.

4‘9'_ ‚ Zuweilen aberNothwend1gkexl:
der if’c die Uebereinftiny

ffiiit’:;“ mung der Betheiligten

für die Grenzverände—

rung nicht einmal

ausreichend, befon-

ders beim Eigenthum

von Minderjährigen,

Verfchollenen, in Con-

curs Gerathenen und ’

bei Grundflächen,

deren Veräufserung

gefetzlich befchränkt ‚

if’c. Die gefétzliche Regelung der Umlegung und Zufammenlegung von Grundf’cücken

behufs Erzielung zweckmäfsiger Bauitellen if’c fomit ein dringendes Bedürfnifs.
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Die Umlegung iPc nach Sinn und Befiimmung aus Fig. 517 bis 522 erficht-

lich. Grundf’cücke, welche im Inneren eines Blockes liegen, ohne an die Bauflucht-

__ ! linien zu Pcofsen,

uagaauv?qpmp können nur“ durch

fi ‘ Umlegung oder Zu-
* fammenlegung be-

bauungsfalhiggemacht

werden. Die Zufam-

menlegung fpielt im

Uebrigen bei f’cädti-
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l \» =„ \ \ ä „„ \,} @. fchen Baugrund-
‘ . 5 .. . ’ .

ä @; “% Pcucken eine weit ge-
:: 2 „L, ‘ -

.„9_„„9„ ; é @ ä . rmgereRolle,alsbe1m
5 „ _ß_; “ 3 landw1rthfchafthchen
411 0

& ä % ‚ä ?, Befitze. Währenddort„ .. .
EO @ ? ”' die Zufammenlegung
"F‘ ....
g,; ‚. (Verkoppelung) der

U .

; :>° ”° zerfphtterten Grund-
» = °__ „

°.“ 3 ei. flachen deffelben Be-
3‚ ‚r, .
=; ? '; Sf fitzers zu e1nem oder
“15 «» ' °A— ..
53; 3 % °; _ mehreren grofseren
g: E **l ..31 & @. Grunden wegen der
m; uig-LHNMJ$H O in“ .

3 3 F°"" vortheflhafteren und
„ ‘s—- . . .

*I_L "° ‚g__\ r1cht1geren Bew1rth-

‘ 3{— fchaftung angeflrebt

5*“ wird, kann es fich

bei dem f’tädtifchen
Befitze, der ja ohne—

hin zur Zertheilung in

einzelne Bauplätze be-
ftimmt il’t, wefentlich

nur da um Zufammen-

legung handeln, wo

die Zerfplitterung fo

weit geht, dafs aus

der einzelnen Par-

celle, felbf’t bei der

Umlegung in, eine

andere Form, ein

brauchbarer Bauplatz

nicht mehr gebildet
werden kann. Zwei

oder mehrere fol-

cher Kleinflächen zu-

\ fammengelegt, führen

zum Ziele, zum Nutzen des Eigenthümers und zum Vortheile der_ Nachbarn,

welche aus Rückfichten der Schönheit und der Sicherheit das Liegenbleiben
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420.

Zufammen—

legung.



421 .

Eineignung.

422.

Gefetzgebung
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bebauungsunfähiger Flächen- Fig. 523-
theile zwifchen ihren Häufern

nicht wünfchen können.

Die Zufarnmenlegung tritt

aber namentlich als nothwendig

hervor, um felbfiändig un-

brauchbare Reflf’cücke abge—

trennter Parcellen oder alter

Wege und Wafferläufe zur ge-

regelten Bebauung nutzbar zu

machen. Und zwar müffen

diefe Ref’ce mit der geeignetften

Nachbar- oder Hinterparcelle

vereinigt werden. Es findet

alfo eine Zufammenlegung von

Grundflächen verfchiedener

Eigenthümer in einen einheit-

lichen Befitz fiatt, ein Vorgang,

der in den Freiburger Thefen

(Abfatz H) mit dem Worte

>>Eineignung« bezeiChnet ifi: Bebauung an der Venloer und [(ameclze-Strafse zu Köln
(fiehe Anhang). Im Allgemeinen , im Jahre r888.

find diejenigen Reflflächen einem

Befitzer »einzueignen«‚ welche vorher beim Strafsenbau einem anderen Befitzer >>ent-

eignet« wurden. Fig. 517 u. 518 zeigen die Eineignung der Reftflächen L, N, _? und R.
Es bedarf der gefetzlichen oder beffer, der ortsf’catutarifchen Regelung, wie grofs ein

Grundftück oder ein Grundftücksreft fein müffe, um nach den Gepflogenheiten des

Ortes als bebauungsfähig angefehen zu werden; geringere Flächen follten der Ent-

eignung und Eineignung unterliegen.
Diejenigen, welche in diefer zwangsweifen Befitzanweifung etwas Ungeheuer—

liches erblicken, möchten wir darauf aufmerkfam machen, dafs es jedenfalls weit

einfchneidender if’c, jemand im öffentlichen Intereffe durch Enteignung von feinem

Befitze, unter Umf’cänden von Haus und Hof, zu vertreiben, als aus zwingenden

Zweckmäfsigkeitsgründen eine immerhin kleine Mehrfläche gegen mäfsige Werth-

fchätzung und billige Zahlungsbedingungen [einem Befitze hinzuzufügen. Zudem

wird das Verfahren der Eineignung bei der Regelung der Baufluchten in alten

Strafsen und Stadtvierteln an vielen Orten thatfächlich ohne Schwierigkeit aus-

geübt. Um mit einem Neubau in die Fluchtlinie vorzurücken, mufs der Bauherr

im Wege der Vei‘fiändigung mit der Gemeinde den erforderlichen Theil des bis—

herigen Strafsenlandes erwerben. Wie in diefem Falle, fo wird auch bei der Ein-

eignung von Refiparcellen die Zahlung in der Regel bis zur Bebauung, d. h. bis

zur wirklichen Benutzung des dargebotenen Vortheiles, geltundet werden können.

Ein Gefetz über die Eineignung fcheint bis jetzt nur in Hamburg zu beflehen;

ein Gefetz über die Umlegung und Zufammenlegung ganzer Baublöcke fcheint nur

im Grofsherzogthum Heffen zu Gunf’cen der Mainzer Stadterweiterung und im -

Königreich Ungarn zu Gunften des Wiederaufbaues der Stadt Szegedin erlaffen

werden zu fein. In fait allen anderen Cultur-Staaten hat der Gefetzgeber zwar das

  

  
   


